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Rahmenpraxisplan – Betriebswirtschaftslehre – Industrie 

 

Akkreditierungszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2026 

 

Der Rahmenpraxisplan definiert, welche zentralen Inhalte in den Praxisphasen gelehrt werden und 

spezifiziert damit die Inhalte der Praxismodule des Studienbereichs Wirtschaft. Das Ziel der 

Praxisphasen besteht darin, den Studierenden die Verzahnung von Fertigkeiten und Kenntnissen und 

deren Umsetzung im Unternehmen zu vermitteln. Dies soll durch aktive Mitarbeit, durch Übernahme 

persönlicher Verantwortung und durch Integration in Arbeitsgruppen erreicht werden, so dass Fach-, 

Methoden-, Sozial- und übergreifende Handlungskompetenzen erworben werden. Diese Lernform 

trägt somit zur Förderung der Persönlichkeitsbildung bei. Damit werden die Studierenden zur 

methodisch strukturierten Mitarbeit an komplexen Aufgaben und zur konstruktiven Mitarbeit in 

unterschiedlichen Arbeitsgruppen und -organisationen befähigt. Es sollen während des gesamten 

Studiums folgende außerfachlichen Qualifikationen gefördert werden: 

 

- Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit  

- Problemlösungsfähigkeit und Kreativität  

- Berichts- und Dokumentationserstellung  

- Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken  

 

1. Studienjahr 

 

Erlernen von grundlegenden betriebswirtschaftlichen Fertigkeiten und Kenntnissen durch Mitarbeit in 

folgenden Funktionsbereichen: 

 

- Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 

- Materialwirtschaft, Lagerhaltung 

- Produktionswirtschaft, Fertigung 

- Logistik 

- Marketing und Vertrieb 

- Firmenspezifika 

 

2. Studienjahr 

 

Erlernen von grundlegenden betriebswirtschaftlichen Fertigkeiten und Kenntnissen durch Mitarbeit in 

folgenden Funktionsbereichen: 

 

- Personalwirtschaft 
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- Organisation 

- Finanz- und Rechnungswesen/Controlling 

- Falls möglich: Mitarbeit in einem Tochter- oder Partnerunternehmen im Inland/Ausland 

 

3. Studienjahr 

 

Selbstständige Bearbeitung von Aufgaben eines angehenden Betriebswirtes in ausgewählten 

Abteilungen. Die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben eines angehenden Betriebswirtes im 3. 

Studienjahr erfolgt unter fachlicher Anleitung. Diese Aufgabe sollte in ihrer Anforderung so gestellt 

sein, dass sie die Zusammenarbeit mit tangierenden Bereichen fördert, aber innerhalb der 

vorgegebenen Zeit zu einem Ergebnis bzw. Zwischenergebnis geführt werden kann. 

 

Bachelorarbeit 

 

In der Bachelorarbeit soll der/die Studierende zeigen, dass er/sie in der Lage ist, durch 

betriebswirtschaftliches Denken und Arbeiten eine aus der betrieblichen Anwendung vorgeschlagene 

Aufgabe mit Hilfe der an der Hochschule vermittelten Stoffinhalte, wissenschaftlicher Literatur sowie 

der im Ausbildungsbetrieb erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse selbstständig und fristgerecht zu 

lösen. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der/die Studierende in der Lage ist, eine praxisbezogene 

Problemstellung selbstständig unter Anwendung praktischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

Methoden zu bearbeiten. 


